
schuldig. Der Senat erkannte gegen ihn auf eine Zucht
hausstrafe von 6 Jahren.

A n m e r k u n g :
Das Urteil ist im Zusammenhang mit den Ausfüh

rungen, die auf der Leipziger Konferenz sowohl zu den 
Abwerbeverbrechen im besonderen wie zur rechtlichen 
Behandlung der Staatsverbrechen im allgemeinen ge
macht wurden, interessant.

Als wichtig ist an diesem Urteil hervorzuheben: Der 
Sachverhalt ist der eines typischen Abwerbeverbre- 
chens. Es ist erforderlich, daß diese Methoden der geg
nerischen Arbeit bekannt werden. Die Besonderheiten 
des Verbrechens der Abwerbung sind richtig festgestellt: 
die Schädigung unserer volkseigenen Wirtschaft auf der 
einen Seite, die Rolle der abgeworbenen Personen als 
Reservoir für die westdeutsche Rüstungsindustrie und 
auch die westdeutsche Söldner-Armee auf der anderen 
Seite. Die Charakterisierung der Abwerbung als eines 
schweren Verbrechens gegen die Deutsche Demokra
tische Republik in der Form der Boykotthetze ist daher 
zutreffend.

Richtig sind in dem Urteil auch die zur Spionage ge
troffenen Feststellungen. Es ist nicht notwendig, daß 
die gelieferten Nachrichten und Informationen an Spio
nagezentralen fremder Staaten geleitet werden. Der 
Tatbestand der Spionage ist vielmehr auch dann er
füllt, wenn derartige Informationen, Nachrichten usw. 
an antidemokratische Organisationen oder Gruppen 
oder deren Vertreter oder Helfer geliefert werden. Ein 
republikflüchtiger Unternehmer, dessen Betrieb durch 
Strafurteil eingezogen wurde, der zu Mitarbeitern des 
jetzt volkseigenen Betriebes derartige Beziehungen un
terhält wie in dem vorliegenden Fall zu dem Angeklag
ten. gehört aber, wie das Urteil richtig feststellt, zu den 
Personen, die ihre frühere Machtposition zurückerobern 
wollen, und ist ein Helfer antidemokratischer Organi
sationen und Gruppen, wie sie Kapitalisten und Mono
polisten darstellen.

Das Urteil enthält jedoch auch Fehler. Es wird zu
nächst übersehen, daß sämtliche Begehungsformeln des 
Art. 6 als Unternehmen zu bestrafen sind, so daß Er
örterungen darüber, inwieweit der Angeklagte alles 
getan hat, um den von ihm gewünschten Erfolg eintre- 
ten zu lassen, unangebracht sind, da sie nur für die 
Beurteilung der Strafbarkeit eines Versuchs wesentlich 
wären.

Das Urteil gibt weiter keine Klarheit darüber, in wel
chem Verhältnis das Verbrechen der Abwerbung und 
das Verbrechen der Spionage zueinander stehen. Nach 
der hier nicht veröffentlichten Urteilsformel ist verur
teilt „wegen Kriegshetze, begangen in der Form von 
Wirtschaftsspionage, sowie Boykotthetze gegen demo
kratische Einrichtungen...“. Danach sieht es so aus, als 
ob der Angeklagte wegen einer einzigen Handlung ver
urteilt worden ist. Die Begründung des Urteils, die zwar 
mit der richtigen Einschätzung des Abwerbeverbrechens 
beginnt, spitzt sich immer mehr auf die Behandlung der 
Wirtschaftsspionage zu, so daß zum Schluß der Ein
druck entsteht, daß die Verurteilung überhaupt nur 
wegen der Spionage erfolgt sei.

Man hat keine Klarheit darüber geschaffen, ob man 
e i n e  Handlung annehmen will, ob man mehrere 
im Fortsetzungszusammenhang stehende Handlungen 
annimmt, oder ob nicht etwa zwei verschiedene Hand
lungen. die nach dem Grundsatz der Realkonkurrenz zu 
beurteilen sind, vorliegen. M. E. zwingt der vorliegende 
Fall dazu, das Abwerbeverbrechen und die Wirtschafts
spionage als zwei selbständige Verbrechen anzusehen, 
die zueinander im Verhältnis der Realkonkurrenz ste
hen. Die Erkenntnis, die wir gerade über die Besonder
heit des Abioerbeverbrechens gewonnen haben, steht 
meiner Ansicht nach der Annahme eines Fortsetzungs
zusammenhangs mit den Verbrechen der Spionage ent
gegen, da weder Gleichartigkeit der Begehungsform 
noch Gleichartigkeit der Ausführung der einzelnen 
Handlungen vorliegt. Die rechtlich getrennte Betrach
tung jedes Verbrechens würde gerade die Besonderheit 
und Neuartigkeit des Abwerbeverbrechens hervorheben. 
(Diese Feststellung gilt natürlich nur für den vorliegen
den Sachverhalt. Bei anders gelagerten Fällen kann 
auch die rechtliche Beurteilung anders sein.)

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß der Auf
bau des Urteils unbefriedigend ist. Bei der Darstellung 
des Sachverhalts ist historisch richtig begonnen mit dem 
Spionageverbrechen, und es schließt sich daran die Dar
stellung des Abwerbeverbrechens. In der rechtlichen 
Würdigung ist mit dem Abwerbeverbrechen begonnen, 
und im Anschluß daran wird die Spionage behandelt, 
und zwar — wie ich oben schon sagte — in einer sol
chen Weise, daß zum Schluß der Hörer bzw. Leser des 
Urteils den Eindruck haben muß, daß es sich im wesent
lichen um die Wirtschaftsspionage gehandelt hat. H. B.

§ 10 wstvo.
Ein Betriebsleiter, der feststellt, daß Angehörige sei

nes Betriebes Volkseigentum stehlen, ist verpflichtet, 
den Untersuchungsorganen davon Mitteilung zu machen. 
Es genügt nicht, daß er die Betriebsangehörigen im 
Falle eines Diebstahls lediglich verwarnt, wenn sie sich 
dadurch nicht von der Begehung weiterer Diebstähle 
abhalten lassen.

KrG Stralsund, Urt. vom 13. Mai 1955 — 2 Ds 101/55.

Der 46 Jahre alte Angeklagte ist seit 1928 auf Schlachthöfen 
tätig, und zwar bis 1952 als Buchhalter, seitdem als Betriebs
leiter.

Zu den Aufgaben des Angeklagten als Leiter des volkseige
nen Schlachthofes S. gehörte es, mit dein VEAB über den Vieh
aufkauf und die Anlieferung zu verhandeln, die Aufschlüsse
lung der Fleischmengen auf die Betriebe der HO. Konsum und 
Einzelhandelsgeschäfte vorzunehmen, die Auslieferung für die 
Staatsaufträge zu erledigen. Ferner hatte er die Kontrolle 
über die Produktionsabrechnung, die Aufsicht über die Arbei
ten nach dem Investitionsplan, die Regelung der Aufgaben, 
die sich aus den Verträgen ergaben; darüber hinaus mußte 
er Produktionsberatungen. Kontrollen und die Maßnahmen der 
Wachsamkeit durchführen.

Der Angeklagte wird beschuldigt, durch Verletzung der Auf
sichtspflicht als Betriebsleiter des volkseigenen Schlachthofes 
unterlassen zu haben, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 
einzuleiten, um laufende Diebstähle zu verhindern. So wurde 
z. B. in der Verhandlung gegen die Kopfschlächterbrigade des 
Schlachthofes und ihre Mittelsmänner festgestellt, daß im 
Laufe der Jahre etwa 1500 kg Fletsch- und' Fettwaren durch 
Diebstahl aus dem Betrieb des Schlachthofes entnommen 
worden waren.

Aus den G r ü n d e n :
Es war zu prüfen, ob der Angeklagte seine notwen

digen Pflichten als Betriebsleiter erfüllt hat, um die 
Diebstähle von Volkseigentum zu verhindern.

Zu seiner Entlastung wies der Angeklagte nach, daß 
er den Pförtnern mehrfach, z. B. am 22. Dezember 1952 
und am 15. Januar 1953, Anweisungen gegeben hatte, 
die Kontrollen schärfer durchzuführen. Neuere An
weisungen an die Pförtner, die Kontrollen auch auf 
Leibesvisitationen auszudehnen, ergingen erst am 
17. Februar 1955, nachdem bereits das Ermittlungsver
fahren gegen die Kopfschlächterbrigade im Gange war. 
Ferner wurde aus den Unterlagen festgestellt, daß am 
19. Januar 1954 und am 14. Mai 1955 eine Belehrung 
und Verwarnung der Konfschlächtergruppe erfolgt ist. 
Weiterhin wies der Angeklagte nach, daß er das Gesetz
blatt Nr. 140/1952, in dem das Gesetz zum Schutze des 
Volkseigentums abgedruckt ist, am 13. Oktober 1952 
allen Betriebsangehörigen zur Kenntnisnahme vorge
legt und von jedem zur Sicherheit gegenzeichnen lassen 
hatte. Am 6. Februar 1953 wurde dieses Gesetz zum 
Gegenstand einer BetriebsaussDrache und Belehrung 
gemacht. Am 3. September 1953 trug der Angeklagte 
in einer Betriebsversammlung vor. daß anläßlich eines 
umfangreichen Fleischdiebstahls auf dem Schlachthof 
Berlin erhebliche Strafen gegen die Diebe verhängt 
worden waren. Er verband diesen Vortrag mit einer 
weiteren Verwarnung und ließ die Kollegen die Kennt
nisnahme unterschreiben. In der Folgezeit wurden 
Listen angefertigt, die den Betriebsangehörigen turnus
mäßig zum Durchlesen und Unterschreiben vorgelegt 
wurden. So wurde eine derartige Liste vom 13. Mai 1953, 
14. Dezember 1953, 24. März 1954 und 6. September 1954 
als Beweis für die Anwendung der notwendigen Sorg
falt beigebracht. Der Angeklagte trug ferner vor, daß 
er selbst, gelegentlich den Pförtner bei der Durchfüh
rung der Kontrollen beobachtet habe. Auf Diebstähle, 
die ihm durch den Pförtner oder den Hallenmeister ge
meldet wurden, reagierte er damit, daß er die fest
gestellten Personen sofort scharf verwarnte. Im Falle 
des Arbeiters S., der beim Verlassen des Schlachthofes 
mit 3 bis 4 Pfd. Leber angetroffen worden war, ver- 
anlaßte der Angeklagte die fristlose Entlassung des S.
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